
 

 

I Landgericht Köln 

Anlage zum Verkündungsprotokoll 
vom 

verkündet am 

, Justizbeschäftigte 

Als Urkundsbeamtin der Geschäfts­
stelle 

I EIN C!i'.Ot"N GeN 

Oberlandesgericht Köln I 
Hinweis- und AUflagenbeschlbs.s-=--=-_-==---~---~ 

In dem Rechtsstre it 

. 1.) Der Senat sieht nach Beratung die geltend gemachten Ansprüche dem 

Grunde nach als begründet an. Gleichwohl kann eine abschließende Entscheidu~g 

aus den nachfolgenden GrUnden ~och nicht ergehen: 

Die Höhe des den Klägerinnen entstandenen Schadens wird naturgemäß nicht ma­

thematisch enmittelt werden können, sondern - wie dies auch der angefochtenen 

Entscheidung zugrundelieät - gem. § 287 ZPO zu schätzen sein . Der Senat sieht 

sich hierzu nach nochmaliger Beratung indes noch nicht in der Lage, weil die not­

wendigen Anknüpfungstatsachen nicht vollständig vorgetragen sind .. 

Der Senat wird sich bei seiner Entscheidung im Ausgangspunkt mangels besser ge­

eigneter Grundlagen an dem GEMA - Tarif orientieren, der d.em zu beurteilenden 

. Sachverhalt am ehesten nahekomm!. Das dürfte nicht der von den Klägerinnen an­

geführte Tarif VR W I sein . Dieser betrifft, soweit hier von Interesse, Hintetgrundmu­

sik insbesondere im Bereich der Werbung', die im Wege des Streaming zur Verfü-

. gung gestellt wird , und setzt eine Mindestlizenz von 100 € für bis zu 10,000 Abrufe 

an, Im vorliegenden Verfahren geht es indes weder um Hintergrundmusik noch um 

bloßes Streaming, Vielmehr soll der Schaden abgegolten werden, der den Klägerin­

nen dadurch entstanden ist, dass die geschützten Werke Dritten in unbekannter Zahl 

zum Download zur Verfügung gestellt worden sind. Dem entspricht aus Sicht des 

Senats im Ausgangspunkt die Zugrundelegung des Tarifes VR-OD 5, der die Nut­
zung einzelner Titel auch durch Download aus dem Internet zum Gegenstand hat 

und der für ein Wer< mit einer Spie/dauer von bis zu 5 Minuten von einer Mindestver-
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gütung von 0, 1278 € pro Zugriff auf den einzelnen Titel ausgeht. 

Soweit die Klägerinnen geltend machen, dass dieser Ta rif sich auf die Rechte der 

Komponisten u ddichter beziehe, die Mindestvergütungen der Tonträgerherstel-

ler wegen des von ihnen getragenen kompletten wirtschaftlichen Risikos aber um ein 

Vielfaches höher seien, mögen sie vortragen, in welchem Bereich sich die entspre­

ctrenden Vetoiitungen für sie bewegen, wenn sie einen Titel zum Download z. ·B. bei 

o. ä. lizensieren. 

Die Schätzung des - über einen ohne weiteres zugrunde zu legenden, aber notwen­

dig geringen Mindeslschaden hinausgehenden - Schadens setzt weiter voraus, dass 

die Klägerinnen vortragen, wie viele Zugriffe auf den Rechner der Beklagten zum 

Zweck des Downloads der streitgegenständliChen. Titel erfolgt, sind oder zumindest 

doch, in welcher Größenordnung nach ihren,Emiitilungen,.bei Titeln der in Rede ste­

henden Art Upload-Angebote von an der Ta~sshbörse Be:ieili9ten erfolgen bzw., wie 

sich dies~ Zahlen im fraglichen Zeitraum e'ntwi~k:~ith'ab.en·::: ~ .' . 
, . .,. .~ ... ,,'::' ".' 

Es wird darin weiter folgendes zu berückS'iChtigeif~\,in: Das Einstellen der Titel in 

die Tauschbörse hat zwar - wie die Klägerin~en." inl Ausgangspunkt zutreffend vor­

tragen - einer unübersehbaren Anzahl Beteiligter den. Zugriff auf diese e'rmöglicht, es 

bestehen aber auch gegen all jene (soweit schuldhaft handelnden) weiteren unbe­

rechtigten Nutzer wiederum Schadensersatzansprüche', Eine - aus diesem Grunde 

zumindest theoretisch möglich erscheinende - vielfache· Geltendmachung desselben 

SChadens ohne Anrechnung der seh'on erfolgten Ersatzleistung eines der SchMiger 

dürfte im Ansatz unberechtigt sein. Auch dieser Gesichtspunkt sprieh't im Übrigen 

gegen die Zugrundelegung des von den Klägerinnen favorisierten GEMA-Tarifes, 

weil dieser ohne weiteres bis zu 10000 Zugriffe zugrundelegt. 

2,) Den Klägerinnen wird vor diesem Hintergrund aufgegeben , 

ergänzend zum Schadensumfang vorzutragen. 

Den Beklagten wird Gelegenheit gegeben, 

hierauf zu erwidern. 
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3.) Termin zur Fortsetzung der mündlichem Verh~ndlung wird ~nber~umt auf 

i 
.; 

Ausgefertigt 
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